
 

1 | S e i t e  

 

Merkblatt – Aktienrechtsrevision 2023  November 2022

Am 1. Januar 2023 tritt das umfassend revidierte, 

neue Aktienrecht in Kraft. Damit kommt es zu einer 

Reihe von Flexibilisierungen und Vereinfachungen im 

Bereich des Aktienrechts. 

Namentlich wird die Corporate Governance verbes-

sert, Aktionärsrechte werden gestärkt, Kapitalvor-

schriften werden flexibilisiert und nicht zuletzt er-

folgt eine zeitgemässe Anpassung der Durchfüh-

rungsbestimmungen der Generalversammlung. Ei-

nige Veränderungen führen jedoch dazu, dass Ge-

sellschaften ihre Statuten anpassen müssen. 

Das vorliegende Merkblatt soll praxisnah aufzeigen, 

welches die wichtigsten Änderungen der Aktien-

rechtsrevision sind und in welchen Bereichen für Un-

ternehmen Handlungsbedarf besteht. 

1. Überblick der wichtigsten Neuerungen 

Die wohl wichtigsten Änderungen betreffen die Orga-

nisation der Generalversammlung sowie die Flexibi-

lisierungen im Bereich der Kapitalvorschriften. 

Nachfolgend wird deshalb zunächst auf diese beiden 

Revisionspunkte eingegangen, bevor in einem 

nächsten Schritt weitere relevante Neuerungen zu-

sammengefasst werden. Die Auflistung in Ziff. 2 er-

hebt hierbei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

1.1 Mehr Flexibilität bei der Durchführung der  

Generalversammlung (GV)  

Die Aktienrechtsrevision schafft mehr Flexibilität bei 

der Durchführung der Generalversammlung. So er-

hält der Verwaltungsrat für die Festlegung des Ta-

gungsortes der Generalversammlung – Statutenbe-

stimmungen vorbehalten – einen noch grösseren 

Spielraum. Neu bestehen folgende Möglichkeiten:  

a. Virtuelle Generalversammlung 

Dem Zeitgeist entsprechend kann die Generalver-

sammlung künftig – unter Einhaltung gewisser Vo-

raussetzungen – mittels Einsatzes elektronischer 

Mittel (von der Einberufung bis hin zur Durchführung) 

rein digital abgehalten werden.  

Um hiervon Gebrauch zu machen, müssen allerdings 

jedoch zuerst die Statuten angepasst werden. Ent-

sprechende Voraussetzungen in Bezug auf die elekt-

ronischen Mittel können statutarisch geregelt wer-

den.  

Für die Änderung der Statuten bedarf es zunächst ei-

ner (physischen) Generalversammlung, bei der die 

beabsichtigten Änderungen der Statuten beschlos-

sen werden müssen. Die Statutenänderungen sind 

öffentlich zu beurkunden und ins Handelsregister 

einzutragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die 

Statutenänderungen in Bezug auf die Durchfüh-

rung der Generalversammlung nicht anderen Sta-

tutenbestimmungen zuwiderlaufen. Andernfalls 

können sich anfechtbare oder gar nichtige General-

versammlungsbeschlüsse ergeben. Sobald die Sta-

tutenänderung im Handelsregister eingetragen ist, 

kann die Gesellschaft von den neu eingeführten 

Bestimmungen profitieren. 

Bei der Durchführung von künftigen, virtuellen Gene-

ralversammlungen muss der Verwaltungsrat zusätz-

lich zu den bisher einzuhaltenden Vorschriften dafür 

sorgen, dass folgende vier Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

1. die Identität der Generalversammlungsmit-

glieder muss feststehen; 

2. die unmittelbare Übertragung der Voten in 

der Generalversammlung muss gewährleis-

tet sein; 

3. es muss die Möglichkeit bestehen, dass Ak-

tionäre Anträge stellen und sich an Diskussi-

onen beteiligen können; 

4. die Sicherstellung des korrekten Abstim-

mungsergebnisses muss gewährleistet sein. 

b. Generalversammlung im Ausland 

Die Generalversammlung kann neu auch im Ausland 

stattfinden, sofern eine entsprechende Statutenbe-

stimmung vorgesehen ist und solange dies die Aus-

übung der Aktionärsrechte im Zusammenhang mit 

der Generalversammlung nicht in unsachlicher 
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Weise erschwert. Dabei muss sich der Verwaltungs-

rat an das Gleichbehandlungs- und Sachlichkeitsge-

bot halten. Um von dieser Flexibilisierung Gebrauch 

machen zu können, muss der Verwaltungsrat über-

dies einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter be-

stimmen. Bei nicht börsenkotierten Aktiengesell-

schaften kann darauf mit Zustimmung aller Aktio-

näre verzichtet werden. 

c. Generalversammlung mittels Zirkularbeschluss 

Generalversammlungsbeschlüsse können künftig 

auch auf dem Zirkularweg erfolgen, sofern hiermit 

alle Aktionäre einverstanden sind und kein Aktionär 

eine mündliche Beratung verlangt.  

1.2 Flexiblere Kapitalvorschriften (Kapitalband) 

Mit der Einführung des sog. Kapitalbandes tritt eine 

grosse Neuerung für alle Aktiengesellschaften in 

Kraft. Dem Verwaltungsrat kann neu die Kompe-

tenz eingeräumt werden, das Aktienkapital wäh-

rend max. fünf Jahren innerhalb eines festen Rah-

mens flexibel um bis zu 50% des bisherigen Aktien-

kapitals zu erhöhen und herabzusetzen. Die Einfüh-

rung des Kapitalbands löst für die Erhöhung des Ak-

tienkapitals die genehmigte Kapitalerhöhung ab und 

schafft gleichzeitig das Novum der genehmigten Ka-

pitalherabsetzung.  

Um das Instrument des Kapitalbands nutzen zu 

können, bedarf es jedoch einer Statutenanpas-

sung. Zu beachten ist hierbei, dass die Generalver-

sammlung die Befugnisse des Verwaltungsrates in-

sofern eingrenzen kann, als Einschränkungen, Aufla-

gen und Bedingungen festgehalten werden können. 

So kann bspw. bestimmt werden, dass nur die Mög-

lichkeit der Kapitalerhöhung eingeräumt wird. 

Ferner ist zu beachten, dass Gesellschaften, die sta-

tutarisch ein Kapitalband mit der Möglichkeit zur Ka-

pitalherabsetzung einführen möchten, keine Mög-

lichkeit zum Verzicht (sog. Opting-out) auf die einge-

schränkte Revision mehr haben. 

 

 

2. Weitere Neuerungen 

Neu darf das Aktienkapital auch in einer zulässigen 

Fremdwährung (EUR/USD/GBP/JPY) festgelegt wer-

den, sofern diese Währung für die Geschäftstätigkeit 

der Gesellschaft wesentlich ist. Diesfalls haben die 

Buchführung und die Rechnungslegung in dieser 

Währung zu erfolgen.  

Fortan muss der Nennwert einer Aktie sodann nicht 

mehr mindestens einen Rappen betragen, sondern 

kann einen beliebigen Wert über Null aufweisen.  

Ferner kann die Generalversammlung gestützt auf 

einen (geprüften) Zwischenabschluss Zwischendivi-

denden ausrichten. Durch Opting-Out oder Zustim-

mung aller Aktionäre kann von der Prüfung des Zwi-

schenabschlusses abgesehen werden. Mindestens 

in letzterem Fall dürfen Gläubigerforderungen nicht 

gefährdet werden. 

3. Handlungsbedarf 

Zusammenfassend besteht folgender, nicht ab-

schliessender Handlungsbedarf: 

− Anpassung der Statuten, wenn eine Aktienge-

sellschaft die virtuelle Generalversammlung 

nutzen will. Die öffentliche Beurkundung solch 

virtuell gefasster Beschlüsse wird (je nach kan-

tonaler Notariatsgesetzgebung) einstweilen 

noch nicht möglich sein. 

− Die Einführung eines Kapitalbandes führt zu 

mehr Flexibilität. Um von dieser Möglichkeit Ge-

brauch zu machen, müssen ebenfalls die Statu-

ten angepasst werden. Zudem muss eine Revi-

sionsstelle gewählt werden, sofern die Kapital-

herabsetzung möglich sein soll. 

− Mit dem Inkrafttreten der Aktienrechtsrevision 

am 1. Januar 2023 wird den Gesellschaften eine 

Frist von zwei Jahren zur Angleichung der Sta-

tuten an das neue Recht eingeräumt. Die mit 

dem neuen Recht nicht vereinbaren Statuten-

inhalte sind ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr 

gültig. 
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Für diesbezügliche Beratungen sowie Änderungen 

der Statuten stehen Ihnen die Notarinnen und No-

tare sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

der WyssLaw Rechtsanwälte & Notare AG in Zug 

gerne zur Seite. 

WyssLaw Rechtsanwälte & Notare AG 

Gartenstrasse 3 | Postfach | 6302 Zug 

Phone +41 41 711 88 41 

info@wysslaw.ch | www.wysslaw.ch 

 

Unsere Rechtsanwälte und Notare 

Celestina Lindauer         Sandro Gauch           Jill Tonin       Dr. Bruno Giger 
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